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KINDERARBEIT, von dr. robert tschudi, basel.*)

Es gibt kaum ein Problem, das schwieriger zu lösen ist, als das
Problem der Kinderarbeit. Dies beweist uns schon die verschiedene

Wertschätzung derselben. Während die einen sie als Segen und
wichtigen Erziehungsfaktor betrachten, erscheint sie andern als
Fluch und Sklaverei. Ein solcher Widerspruch in der Beurteilung
derselben Erscheinung mahnt zum Aufsehen, und zwar um so mehr,
als beide Urteile scheinbar von wohlmeinenden, sachlich denkenden
Leuten herstammen können.

Es ist begreiflich, dass man über den Wert eines Dinges geteilter
Ansicht seni kann. Die Werturteüe smd eben bedingt durch den

Standpunkt des Beurteüers. Dieser kann ein verschiedener sein.
Beurteilen ist ein prüfendes Vergleichen und. ein Fixieren der
Vergleichsergebnisse. Es besteht im Aufstellen von wahr erkannten
Grundsätzen und. im Untersuchen, ob das zu Beurteüende denselben

entspricht. Es ist nun selbstverständlich, dass diese Tätigkeiten
durch die Lebensanschauung des Beurteüers beeinflusst werden.
Daher können scheinbar sachliche Urteile einander widersprechen.
In der Tat zeigt es sich, dass diese divergierende Wertschätzung der
Kinderarbeit eine ihrer Ursachen in einer ungleichen Lebensanschauung

hat. Es ist namentlich die sozialistische Denkweise, die von
Kindersklaverei und von Kindeiausbeutung spricht und ie Kinderarbeit

verurteüt. „Die Volkswirtschaft kann die von Kinderhänden
geschaffenen Werte gut entbehren. Und wenn es Millionenwerte
wären, so sagen wir doch, sie werden nicht ausreichen, die
Mehrausgaben für Siechen-, Arbeits- und Zuchthäuser zu decken, welche
die Kinderarbeit der Gesellschaft verursacht."**) Die bürgerliche
Lebensauffassung dagegen betont den erziehenden Einfluss
derselben. So lesen wir, dass in den Reichstagsverhandlungen vom
23. April 1902 bei der Beratung des deutschen Kinderschutzgesetzes
nicht nur Regierungsvertreter und Konservative, sondern sogar ein
freisinniger Abgeordneter und Schulmann, Dr. Zwick, es wagten, vom
erziehlichen Wert der Kinderarbeit zu sprechen.***)

Wir würden aber falsch schliessen, wenn wir diese ungleiche
Beurteüung der Kinderarbeit nur parteipolitischen und egoistischen

*) Vortrag, gehalten an der Delegiertenversammlung des Schweiz. Lehrerverein
den 25. Juni 1916 zu Lenzburg.

**) u. ***) Dunker, K. : Die Kinderarbeit und ihre Bekämpfung (Stuttgart 1906).



QKn v.-<."£.*x.-<*".:.".:."-:.-vy-.:.-%;.-,y\..".:..^£>o\l Sf.y...s.\.-:-..<\.*..'.-..<\.*.........-^s...>.s.'..^

Motiven zuschreiben wollten. Der Hauptgrund des Widerspruches
liegt meines Erachtens mehr in ungleicher Kenntnis der Dinge.
Da einzig das Proletarierkind an der erwerbsmässigen Kinderarbeit
beteiligt ist, kennt eben der Proletarier Umfang, Art und Folgen
derselben viel besser als der Gutsituierte. Sem Urteü gründet sich daher
auf Erfahrungstatsachen und bezieht sich wirklich auf die Kinderarbeit.

Das Urteü der Bürgerlichen ist ein Urteü über den Wert
der Arbeit im allgemeinen. Die Sozialdemokratie bekämpft daher
die Erwerbstätigkeit der Kinder als ein Krebsübel an der menschlichen

Gesellschaft. Ein Kampf kann aber nur Erfolg haben, wenn
er -ich als berechtigt erweist. Dieser Beweis wird am besten durch
genaue Erforschung des Problems nach einheitlichen Gesichtspunkten
geliefert. Ergebnisse aus zufälligen Wahrnehmungen genügen nicht;
es bedarf bewusster Beobachtung und theoretisch durchgebüdeter
Forschung. Selbst dann, wenn Umfang, Art und Mass der Kinderarbeit

und der Einfluss derselben auf die gesamte Entwicklung des

Kindes nach einwandfreien Methoden festgestellt sind, selbst dann
wird die Lösung der Frage noch keine leichte sein.

* **

Kinderarbeit fand zu allen Zeiten statt. In grösserm Umfange
trat sie aber erst mit der Erfindung der Maschinen auf, welche eine

gewaltige Umwälzung der Wirtschaft-vom Landbau zur Industrie
zur Folge hatte. Schon Pestalozzi klagte vor mehr als hundert
Jahren: ,TJie Industrie, wie sie im Lande ist, nagt mehr als alles
andere an der physischen Kraft unseres Volkes. Die Kinder werden
durch die einseitigen Arbeiten in den Fabriken vom Morgen biß zum
Abend Krüppel und Sterblinge; sie können nichts als das
Gelernte und haben ihre allgemeine Körperkraft und ihre Entfaltung
emer einseitigen und lähmenden Fertigkeit und ihrem Scheinverdienste
geopfert." Die gleichen Klagen über den schädlichen Einfluss der
fabrikmässigen Arbeit der Kinder tauchten im Laufe der Zeit an den
verschiedensten Orten auf. Da ordnete im Jahre 1868 der Schweiz.

Bundesrat eme Erhebung über die Beschäftigung der Kinder in den
Fabriken an. Das Ergebnis derselben führte zur Ausarbeitung des

eidg. Fabrikgesetzes, das im April 1877 vom Schweizervolk
angenommen wurde und alle Kinderarbeit in den Fabriken verbot. Nicht
lange ging es, so schrieb man die nämlichen schädigenden Wirkungen
auch der ausserhalb der Fabriken geleisteten Arbeit der Rinder zu.
Und Rob. Seidel sagt in semer vor wenig Jahren erschienenen Schrift



:&X%y&fX%xry>r^:g;yZ^^ 251

„Soziale Frage, Schule und Lehrerschaft": „Die Arbeit der Kinder
in den Fabriken war der grösste Feind der Volksschule und die Arbeit
der Kinder ausserhalb der Fabriken ist heute noch ein schwerer
Hemmschuh der Büdungsarbeit der Schule." Er spricht von einer
Kindersklaverei, die heute noch im ganzen freien Schweizerland im
Flor stehe. „Die übermässige Kinderarbeit und die fluchwürdige
Kinderausbeutung herrschen in allen Kantonen, in der ganzen
Schweiz." — „Vielen, vielen Tausenden von Kindern bietet das
freieste Land der Welt, bietet der von grossen Dichtern besungene
Hort der Freiheit noch keine Möglichkeit, sich ihrer Natur gemäss
körperlich, geistig und seelisch zu entwickeln. Ihre Kraft wird
verbraucht, ehe sie erstarkt und reif ist. Das ist eine schlechte,
vernunftlose Volkswirtschaft." Eme harte Anklage, die der Zürcher
Dozent für Pädagogik dem Schweizervolke entgegensehleuelert.
Sklaverei und Ausbeutung haben stets etwas Beschämendes für den,
der 6ie treibt, wie für den, der sie duldet.

Die Arbeit, von der Thomas Carlyle sagt : „Der Mensch
vervollkommnet sich durch das Arbeiten. Die heilige Glut der Arbeit
gleicht emem läuternden Feuer, worin jedes Gut verbrannt wird
und wo selbst aus dem dichtesten Rauche eine helle, heüige Flamme
emporsteigt. — Gesegnet ist, wer seine Arbeit gefunden hat, möge
er kernen andern Segen verlangen. — Arbeit ist Leben; du hast gar
kerne andere Kenntnis als die, welche du durch das Arbeiten
erworben. Das übrige ist alles nur eine Hypothese des Wissens, eme
Sache, worüber man in den Schulen streitet, eme Sache, die in den
Wolken schwebt. — Alle echte Arbeit ist Religion, und jede Religion,
die nicht Arbeit ist, kann gehen; bei mir findet sie keine Herberge.
— Die tiefen Reiche des Todes, die Sterne in ihren nimmer ruhenden
Bahnen, aller Raum und alle Zeit verkünden es dir in fortwährend
stummer Mahnung : Auch du sollst, wie jeder andere Mensch, wirken,
solange es Tag ist, denn es kommt die Nacht, wo niemand wirken
kann. — Alle wahre Arbeit ist heüig, in jeder wahren Arbeit liegt
etwas Göttliches," — diese Arbeit soll etwas Fluchwürdiges für
unsere Kincer sein? Nein, nicht diese Arbeit, nicht die wahre, echte
Arbeit, wohl aber die entgeistigte, einseitige, die kindlichen Kräfte
übersteigende Arbeit, die Überanstrengung und Ausbeutung, wie sie
durch die statistischen Erhebungen von Pfr. J. Frey, Pfr. Zimmerli
und durch diejenigen der Schweiz. Gemeinnützigen Gesellschaft um die
Jahrhundertwende nachgewiesen wurden, sinel nach R. Seidel ein Fluch.

Es war in den achtziger Jahren. Da musste der berühmte Arzt



252 y&zszzœœaŒ&ïxœscs^^

und Physiologe Prof. Mosso von Turin zur Rekrutierung nach
Sizilien. Dort an den sizüianischen Jünglingen sah er den schädigenden

Einfluss von zu früh einsetzender schwerer körperlicher Arbeit
am deutlichsten. Die in den Schwefelgruben arbeitenden jungen
Männer waren Jammergestalten. Von 3672 jugendlichen Arbeitern
aus den Schwefelgruben der Provinz Caltanisetta, die sich zur
Aushebung gestellt hatten, konnten nur 203 für diensttauglich erklärt
werden. Zurückgekehrt, begann Mosso, den Einfluss überanstrengender

Arbeit auf Muskel- und Nervensystem nach wissenschaftlichen
Methoden zu untersuchen. Die Ergebnisse seiner Forschung legte
er in dem berühmt gewordenen Buche „Die Ermüdung" nieder, das
im Jahre 1892 in deutscher Übersetzung erschienen ist. Durch
hochinteressante Versuche wird hier dargetan, wie körperliche
Ermüdung die geistige Arbeitsfähigkeit herabsetzt, und
umgekehrt, wie die geistige Arbeit die Muskelkraft
beeinträchtigt. Seme Ansichten sind später durch die
Untersuchungen deutscher Forscher, vor allem von Kräpelin und S. Bett-
mann, bestätigt worden. Ausgedehnte Versuche „über die geistige
Arbeit", unter Kräpelin ausgeführt, haben z. B. ergeben, dass selbst
ein I—2stündiger Spaziergang beim Erwachsenen die geistige
Arbeitsfähigkeit mindestens in demselben Masse herabsetzt, wie etwa ein
einstündiges Addieren.

Stellen wir die Veränderungen, welche die Ermüdung hervorruft

und wie sie die Kräpelinsche Schule nachgewiesen hat, zusammen,
so ergibt sich:

1. Körperliche Veränderungen: Die Gesichtsfarbe ist erst
rot, dann blass, die Körperhaltung schlaff, der Puls verlangsamt,
der Blutdruck vermindert; Atmung und Körpertemperatur sind
verändert, Nierentätigkeit und Ernährungsvorgang gehemmt;
Appetitlosigkeit, Verdauungs- und Schlafstörungen treten auf.

2. Geistige Erscheinungen des Ermüdungszustandes:
Verlängerung der Erkennungs-(Wahl-) und Assoziationszeiten, Schwächung

des Gedächtnisses, Herabsetzung der Übungsfähigkeit,
Zerstreutheit; Quantität und Qualität der Arbeit werden geringer; die
Arbeitslust verwandelt sich in Unlust; die Gedankenverbindungen
werden reflektorisch auf ungewollte Bahnen geleitet; das Verhören,
Versprechen, Verlesen, Verschreiben, Verrechnen nimmt zu; die Handschrift

wird unleserlich. Die schwierigemDenkfunktionen fallen aus. —

Ermüdung macht also dit geistigeArbeit minderwertig od er gar wertlos.

* **
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Diese Ergebnisse der exakten Forschung mahnten zu emem
vernünftigen Kräfteverbrauch. Man begann den ermüdenden
Einfluss der Schularbeit zu untersuchen. Man fing auch an, der
Beschäftigung der Kinder ausserhalb der Schule erhöhte Aufmerksamkeit

zu schenken. Der erste, der in der Schweiz diesem Probleme
sich zuwandte, war Schulinspektor Pfr. Frey in Peterzeil, St. Gallen.
In einem Vortrage, gehalten an der Jahresversammlung der
Gemeinnützigen Gesellschaft des Kantons St. Gallen am 5. November 1896

zu Gossau, schüderte er auf Grund einer Umfrage in ergreüenden
Worten die Folgen der Überbürdung der Kinder durch die
Stickarbeit. „Wenn bei emer solchen Enquête die Sache nicht so einfach
liegt, dass man die ähnlichen Meinungen einfach zusammenzählen,
das arithmetische Mittel ziehen und dann sagen kann: das ist die
Wahrheit, so sind," meint er, „dennoch auch im vorliegenden Falle
bestimmte Tatsachen mit ziemlicher Sicherheit festzustellen. Und
diese Tatsachen lauten nicht günstig. Es handelt sich einfach um
eine sehr bedeutende Kinderschar, welche der Sklaverei der Arbeit
verfallen ist." Seme Untersuchung erstreckte sich auf 2356 Kinder.
Davon waren 25% im Mittel täglich 3—4 Stunden neben der Schule

mit Fädeln, Ausschneiden usw. beschäftigt. „Nicht weniger als
17mal ertönte der Jammemvf, dasB Kinder in allen Altern (schon

sechsjährige Büblein und Mägdlein) manchmal von morgens 4 Uhr
an bis tief in die Nacht hinein unter Benützung jedes sonst freien
Augenblickes in das Arbeitsjoch eingespannt werden und darum
den schlimmsten körperlichen und geistigen Folgen verfallen."
36"% derselben waren denn auch mit physischen Übeln behaftet
und 44% geistig abnormal.

Zu wiederholten Malen machten auch die eidgenössischen Fabrik-
inspektoren in ihren Jahresberichten auf die Verwendung der schul

Pflichtigen Jugend in der Hausindustrie aufmerksam und wiesen auf
die dadurch entstehende Überbürdung hin. Im Jahre 1901 suchte
die Schweiz. Gemeinnützige Gesellschaft Umfang und Art der Kinder
arbeit in der ganzen Schweiz zu ermitteln Sie richtete an die

Erziehungsdirektionen sämtlicher Kantone die Frage, ob sie geneigt
wären, die Arbeit vornehmen zu lassen Die Erziehungsdrrektionen
der Kantone Schwyz, Obwalden, Zug, St Gauen und Tessin Hessen

die Anfrage unbeantwortet. Uri, Graubünden, Zürich, Nidwaiden
und Schaffhausen lehnten ab. Appenzell A.-Rh. liess zwar die
Erhebungen durch die Lehrerschaft ausführen, retournierte aber die
beantworteten Fragebogen nicht. Pfr. Zinsli von Walzenhausen ver-



arbeitete sie und berichtete dann hierüber 1905 in der Zeitschrift
für Schweiz. Statistik. Nur 12 Kantone und Halbkantonè erteilten
die Bewilligung und. liessen also die Erhebung vornehmen. 6090 Fragebogen

liefen ein, die von alt Oberrichter Schwyzer in Zug
durchgesehen wurden. Die Verarbeitung ergab, dass von 279,551
Schulkindern der in Betracht fallenden Kantone 149,083 oder 53% erwerbstätig

waren, und zwar etwas über 117,000 oder 42% in der
Landwirtschaft, beinahe 18,000 oder 6%% in der Hausindustrie und im
Handwerk und über 14,000 oder 5% aller Kinder in sonstigen Erwerbsarten,

als Ausläufer, Kegelsteller, Hausierer und Kinderwärter. Im
Kanton Appenzell A.-Rh. waren nach der Erhebung von Pfr. Zinsli
von 9378 Schulkindern 5820 neben der Schule erwerbstätig, davon
4199 oder 49,5% in der Heimarbeit. Gegen 40,000 Kinder waren
also damals in den in Frage kommenden Kantonen in den schädlichsten
aller Kinderbeschäftigungen in der Hausindustrie und den „sonstigen
Erwerbsarten" tätig, und zwar, wie namentlich Pfr. Zinsli für Appen-
zeü A.-Rh. nachgewiesen, vom frühesten Alter an und. mit oft fast
unglaublichen Arbeitszeiten. „Wer darf sich da noch wundern, wenn
bei solcher Sklaverei kerne Freude an der Arbeit in den jungen Herzen
aufkeimen kann, und wenn die Arbeit verabscheut und verflucht
wird," fragt Seidel, und sagt hierauf: „Diese Arbeit ist ein Fluch,
demi sie zerstört das Menschliche im Menschen und sie reisst alle
schwachen Fruchtknospen der Schulbüdung und der Lehrerarbeit
vom saft- und kraftlosen Kinde ab."

* **

Fünfzehn Jahre sind verstrichen, seit die Schweiz. Gemeinnützige
Gesellschaft die Ergebnisse ihrer Untersuchung über die Erwerbsarbeit

der Kinder bekanntgegeben hat, und .zwanzig Jahre, seit
Pfr. Frey seine Warnstimme erhoben, seit er diesen Jammer enden

wollte; zwanzig Jahre, seit er gesagt: „Wenn es uns gelingt, aus
diesen Tatsachen eine Tat umzuschmieden, wenn auch nur wenige
Rinder errettet werden können, so ist Arbeit, Mühe und diese

Versammlung wohl belohnt." Hat die Ausbeutung der kindlichen Kräfte
seither abgenommen? Wir wissen es nicht. In den letzten 20 Jahren
haben die grössern Ortschaften der Schweiz in bezug auf Zunahm^
und Zusammensetzung der Bevölkerung sich wesentlich verändert.
Auch neue Maschmen, wie z. B. die Fädelmaschine, smd erfunden
und eingeführt worden. Dies hat gewiss eine Verschiebung in der

Beteiligung der Rinder an der Erwerbsarbeit zur Folge gehabt. Ob



eine Besserung gegenüber frühern Zuständen eingetreten ist, können
nur neue Erhebungen beweisen. Nach den in letzter Zeit über diesen
Gegenstand, herausgekommenen statistischen Aufnahmen zu schlies-

sen, blüht die erwerbemässige Kinderarbeit noch in grossem Umfang
im ganzen Schweizerland.

Eine Untersuchung über die Erwerbstätigkeit der Schulkinder
im Kanton St. Gallen vom Dezember 1909 zeigt folgendes Büd :

Von 43,832 Schülern des Kantons waren 14,218 oder 32% erwerbstätig.

Davon fanden 6994 Rinder in der Hausindustrie, vorzugsweise
mit Fädeln, Ausschneiden usw., Beschäftigung; 4416 arbeiteten in
der Landwirtschaft, 1787 Schüler und Schülerinnen verrichteten
allerarten Dienstleistungen als Ausläufer, Gehülfen, Dienstboten und
Rinderwärter. 752 halfen in Gewerbe und Industrie mit und 208

waren in Wirtschaften tätig mit Gläserspülen, Bedienen der Runden
und Regelstellen. — Gegen 7000 oder 16% der Gesamtzahl der Rmder
stehen im Dienste der Stickarbeit. Nach Pfr. Frey waren es im Jahre
1896 nur 14,6% aller Schüler aus den Schulen, aus welchen

Berichterstattungen eingegangen. Es scheint also, dass im Ranton St. Gallen
die Rinderarbeit nicht abgenommen hat, trotz der herzergreifenden
Worte Pfr. Freys. Auch hinsichthch der Arbeitszeit, der Belastung
der Rinder durch Erwerbsarbeit, scheint keine Besserung eingetreten
zu sein, müssen doch
4218 Schulkinder täglich 1—2 Std. 533 Schulkinder täglich 6— 8 Std.
4534 „ „ 2-4 „ 131 „ „ 8-10 „
1823 „ „ 4-6 „ 17 „ „ über 10 „
arbeiten, und zwar dies alles neben der Schule. Über 3500 oder ein
Viertel aller Erwerbstätigen arbeiten schon morgens vor der Schule
und ebensoviele in der Mittagspause. Dass bei einer 6—lOstündigen
Arbeitszeit (neben der Schule) das Kind vom frühen Morgen bis in
die späte Nachtzeit hmein ins Arbeitsjoch gespannt und die Nachtruhe

zu kurz sein muss, ist einleuchtend. Auch diese Erhebung hat
wieder d.argetan, dass ein grösserer Teü der Rinder schon im
vorschulpflichtigen Alter und. in den aUerersten Schuljahren zur Erwerbsarbeit

herangezogen wird. Und in den Ferien ist das Los dieser
Riemen kern besseres. Diese sind oft eine noch arbeitsreichere Zeit
für die Rinder, so dass manche Lehrer erklärt haben, die Schüler
seien nach den Ferien viel matter als vorher. — Da wird Vernunft
Unsinn, Wohltat Plage.

Dies nicht nur im Ranton St. GaUen, sondern auch im Rultur-
staat Aargau, wie die Erhebungen über die Kinderheimarbeit in der
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Tabakindustrie aus den Jahren 1910/11 beweisen. Diese erstrecken
sich auf 2445 Kinder, die aus 11 verschiedenen Tabakgemeinden
stammen. Davon waren nicht weniger als 830, also ein guter Dritt -
teü, in der Zigarrenindustrie tätig. Es zeigt sich hier in auffallender
WeiBe, dass zu dieser Heimarbeit gerade die jüngsten Schulkinder
von 6 bis 10 Jahren am häufigsten herangezogen werden, da die
altern bereits in den Zigarrenfabriken Beschäftigung finden. Sogar
vorschulpflichtige Rinder, Rinderlein im zarten Alter von 3, 4 und
5 Jahren, nehmen an dieser Arbeit teü. Denn: „Das Ausrippen stellt
technisch kaum eine Grenze für das Alter. Schon drei- bis vierjährige
sind imstande, mit ihren zarten Fingerchen die Tabakblätter zu
öffnen und zu glätten, und fünfjährige verstehen schon ganz flink,
die Rippen aus den Blättern herauszuziehen. Wo aber die Schwierigkeit

der Beschäftigung selbst keine Altersgrenze zieht, da kennt auch
die Heimarbeit eine solche nicht. Aller gesetzlichen Schranken bar,
macht sie, wie einst der autoritäre Fabrikherr, keinen Halt vor dem
zartesten Alter der Rinder."

So waren denn von 184 Rleinkmderschülern dieser Orte nicht
weniger als 36 oder ein Fünftel schon in der Zigarrenindustrie tätig.
Und auch hier: Arbeit vor Schulbeginn, in der Mittagspause und bis
in alle Nacht hinein. Wie die kindliche Arbeitskraft in Anspruch
genommen wird, zeigt am besten die detaillierte Schüderung eines

Arbeitstages, wie sie ein solcher jugendlicher Arbeiter selbst gegeben :

„Die Arbeit beginnt für die sechs- bis zehnjährigen Kinder der Familie
frühmorgens um 6 Uhr und dauert bis 6% Uhr. Von 7 bis 10 Uhr
sind die Kinder in der Schule. Von 11 bis 12 Uhr wird wieder
ausgerippt. Nach dem Mittagessen um 1 Uhr gehen sie gewöhnlieh
wieder zur Schule bis 4 Uhr. Kaum sind sie aus der Schule
zurückgekehrt, sitzen sie mit Unterbruch des Nachtessens wieder am Arbeitstisch

bis abends 9 Uhr." — „Die Kinder über zehn Jahre beginnen
ihre tägliche Arbeit im Sommer bereits um 5 Uhr früh und arbeiten
bis 6% Uhr. Dann wird rasch das Frühstück eingenommen und zur
Schule gegangen. Um 10 Uhr kehren sie nach Hause zurück und
sind um 10% ühr schon wieder an der Arbeit, welche bis zum Mittagessen

dauert. Nach dem Mittagbrot gehen die Kinder wieder zur
Schule von 1 bis 4 Uhr. Nach Schluss der Schule von 4% Uhr an
wird gleich wieder gearbeitet bis 10 Uhr nachts mit kurzer Pause

für das Abendessen."
Von morgens früh bis abends Bpät diese ungesunde Arbeit. Man

denke an die giftigen Säfte des Tabakes, an die Staubentwicklung
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durch die Verarbeitung der Blätter und an die stundenlange,
vornübergebeugte, sitzende Lebensweise. „Es ist mir aufgefaUen, wie
viele Rinder trotz der gesunden Landluft ein schlechtes, kränkliches
Aussehen aufweisen. Frische, rotbackige Landbuben und Land-
mädchen traf ich wenige unter den tabakrippenden Rindern," lautet
der Bericht. Und die Lehrer dieser Gemeinden klagen fast
einstimmig: ,T)ie ausrippenden Rinder gehören durchschnittlich zu den
weniger intelligenten und weniger aufmerksamen Schülern." — Es
ist begreülich, dass, als an der Schweiz. Jugendfürsorgewoche im
Juli 1914 zu Bern dio Kinderarbeit in der aargauischen Tabakindustrie
zur Sprache kam, der aargauische Erziehungsrat Dr. med. Steiner*)
von Remach die Zustände beschönigen und das Büd in der Enquête
von Clara Wirth als zu schwarz gemalt und übertrieben darstellen
wollte. Doch musste auch er zugeben, dass Mißstände in der
aargauischen Tabakindustrie wüklich vorhanden smd, und dass Kinder
in zu jugendbchem Alter allzu streng und bis in die späte Nacht
hinein Lohnarbeit verrichten. Wir glauben aber, dass die systematische

und wohldurchdachte Forschung eher imstande ist, eine Sachlage

zu beurteilen, als die gelegentliche Beobachtung.
Nicht nur auf dem Lande, auch in den Städten wird die

schulpflichtige Jugend, zur Erwerbstätigkeit herangezogen, wie die im
Februar 1914 in den Sekundärschulen Basels durchgeführte Erhebung
über die häusliche und industrielle Arbeit der Sekundarschüler
nachgewiesen hat. An dieser Untersuchung nahmen 6690 Schüler und
Schülerinnen im Alter von 11 bis 14 Jahren teil. Davon waren 1678
oder 25% erwerbstätig. In Handel und Gewerbe arbeiteten 1376;
506 besorgten als Ausläufer aUerlei Kommissionen. 220 waren
Zeitungsträger, 150 Brotträger, 51 halfen im WirtSchaftsgewerbe nach,
davon 18 als Regelsteller. In der Heimarbeit wurden 146 Kinder
verwendet und als Dienstboten und Kinderwärter 133. 1183
verrichteten täglich Erwerbsarbeit, 626 bis zwei Stunden, 295 zwei bis
drei Stunden, 110 drei bis vier Stunden, 31 vier bis fünf Stunden
und 13 über fünf Stunden. Der grösste Teü der täglich Beschäftigten,
903, wurde hauptsächüch abends zur Arbeit herangezogen; 219 hatten
infolge Erwerbsarbeit keine Mittagspause und 209 wurden schon

morgens vor der Schule zum Erwerbe angehalten; 136 hatten
sozusagen keinen freien Augenblick, indem sie schon vor Schulbeginn,
in der Mittagspause und abends nach dem Unterrichte der Erwerbs-

*) Vergi. Jahrbuch der Schweiz. Gesellschaft für Schulgesundheitspflege, XV-
Jahrg., pag. 79/80.
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arbeit nachgehen mussten. Über 100 der in Frage stehenden Kinder
waren auch Sonntags ins Arbeitsjoch gespannt. Wenn die
Untersuchung in Basel in bezug auf Belastung der Schüler etwas günstigere
Verhältnisse zu Tage gefördert hat als diejenige in St. GaUen oder
die im Kanton Aargau, so wird doch auch dort, wie die Verarbeitung
ergeben hat, manches Kind überanstrengt. Auch in Basel müssen
viele ihre Arbeit schon frühmorgens beginnen und. manche bis spät
in den Abend hinein arbeiten. Nicht weniger als 560 oder 61% aüer
erwerbstätigen Knaben und 392 oder 52% der erwerbstätigen Mädchen
kommen daher nicht auf das notwendig erforderliche Mass von Nachtruhe.

Die Enquête konnte deshalb auch hier schädliche Wirkungen
der Erwerbsarbeit auf die körperliche, inteUektuelle und morabsche

Entwicklung der Kinder nachweisen.

Im Jahre 1901 steüte eine Erhebung über den Umfang der
Rinderarbeit von 15,102 Schülern und Schülerinnen der Primär- und
Mittelschulen 1930 erwerbstätige Rinder fest. 1914 mussten von
6690 Sekundarschülern 1678 als erwerbstätig bezeichnet werden.
Gewiss liefern die andern Schulanstalten Basels prozentual weniger
Kinder dieser Sorte. Dennoch scheint mir aus dem Vergleich dieser
Zahlen hervorzugehen, dass auch in genannter Stadt die Erwerbstätigkeit

der Kinder im Laufe der letzten Jahre nicht zurückgegangen,
*m Gegenteü eher gestiegen ist. Und. wie in Basel, im Aargau und

n St. Gallen, so wüd es wohl auch im übrigen Schweizerland sein.
Die erwerbsmäss'ge Kinderarbeit wird auch dort sich nicht vermindert
haben.*)

Heute noch wird in der Schweiz die kindliche Kraft zu wenig
geschont und heute noch die Arbeit des Rindes zu wenig bewertet
und zu wenig bezahlt. Pfr. Zinsli berichtet, dass um die Jahrhundertwende

die Kinder in AppenzeU A.-Rh. für Fädeln, Spulen,
Ausschneiden usw. mit 5 bis 25 Rappen per Stunde entlöhnt wurden.
Genau dieselben Stundenlöhne stellt die zehn Jahre später erfolgte
st. gallische Erhebung fest, so dass Dr. Gross sagt: „Es dürfte hier
nachdrücklich darauf hmgewiesen werden, dass neben den unleugbaren

Schäden für die körperliche und geistige Gesundheit die
Erwerbstätigkeit der Rüider auch zur Lohndrückerei führen
kann und muss." In der aargauischen Tabakindustrie soU nach

*) Fabrikinspektor Dr. Wegmann berichtet, dass seit Kriegsausbruch die Kinderarbeit

eine Zunahme erfahren hat. Selbst Kinder unter 14 Jahren sind mehrfach gesetzwidrig

in Fabriken beschäftigt worden. Es kam sogar vor, dass Eltern den Altersausweia
fälschten, um den Kindern Eingang in den Fabriken zu verschaffen.
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Dr. Cl. Wirth der Stundenlohn der Rinder für das Ausrippen im
Durchschnitt 10 bis 12 Rappen betragen. Und. die Basler Erhebung
hat folgendes ergeben: 166 Knaben und Mädchen oder 40%
derjenigen, die genaue Lohnangaben gemacht, erhalten einen Stundenlohn

von 5 bis 10 Rappen; 186 oder 45% bekommen 10 bis 20 Rappen
und 61 oder 15% mehr als 20 Rappen auf die Stunde. Wenn wir
bedenken, dass es oft die Not, die bittere Not ist, welche die Rinder
zum Erwerbe treibt, dann müssen wir es als ein schreiendes Unrecht,
geradezu als ein Vergehen an diesen Kindern betrachten, wenn ihre
Arbeit nur mit 5 bis 10 Rappen die Stunde bezahlt wird. Das ist
Knderausbeutung, die auf das schärfste bekämpft werden muss.

* *

Wir bekämpfen nicht die Arbeit; wir bekämpfen auch nicht
jede Erwerbsarbeit, sondern nur die, welche eine gesunde, normale
Entwicklung des Kindes hemmt. Der Kampf r chtet sich gegen ein
Übermass von Arbeit, sodann gegen alle die Arbeiten, welche

wegen des zu verarbeitenden Stoffes, oder des Ortes,
an welchem die Tätigkeit erfolgt, oder der Zeit, während
welcher diese verrichtet werden muss, in irgendwelcher
Hinsicht schädigend wirken können, und nicht zum
letzten auch gegen die zu geringe Entlöhnung der
Kinderarbeit.

Viele Faktoren sind also bei der Beurteüung der Rinderarbeit
in Betracht zu ziehen. In dieser Kompliziertheit liegt, die Schwierigkeit

der Lösung des Problems. Mass, Art, Ort und Zeit — immer
bezogen auf Rind — alles Begriffe, die nicht eindeutig bestimmt
werden können. Es geht daher nicht an, mit dem Begriff Kinderarbeit

gleich den der Sklaverei zu verbinden. Solche Übertreibungen
sind der gefährlichste Feind emer guten Lösung der Frage. Wohl
haben Kraftausdrücke "und sensationelle Schüderungen zur Folge,
dass die Leute etwas aus ihrem Schlafe aufgeweckt werden; aUem
sie kommen im grossen und ganzen doch mehr der ungesunden
Neigung sensationslustiger Leute nach stark gewürzten Speisen
entgegen, als dass sie den in geordneten Verhältnissen lebenden Bürger
aus seiner Ruhe aufzurütteln vermögen. „Es können wohl einige
Kinder überanstrengt und. geschädigt werden, aber so schlimm wird
es wohl nicht sein," sagt er. „Auch ich musste in meiner Jugend
arbeiten und bm doch gross geworden." Er erinnert sich nicht mehr
daran, wie durch die zu verrichtende Erwerbsarbeit seine Jugendzeit
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oft freudlos geworden. Es ist eben eine Erfahrungstatsache, dass
selbst unangenehme Erlebnisse in der Erinnerung allmähhch sieh
verschönern und zu angenehmen umgestalten können. Das Bittere
und Herbe verliert sich, im vorliegenden Falle allerdings zum Nachteü
der erwerbstätigen Kinder.

Solche Urteüe, wie das vorhin erwähnte, können nur korrigiert
werden durch genaue statistische Erhebungen, die, ruhig und sachlich
verarbeitet, zu Ergebnissen führen, vor welchen alle egoistischen
Motive in der Bewertung der Kinderarbeit zurückschrecken. „Es
ist viel über den Wert und Unwert der Statistik geschrieben worden.
Die einen haben sie eme Dirne genannt, jedermann feü, die andern
als Göttin gepriesen, welche Recht schaffen wolle den Unterdrückten.
Ich möchte sie bezeichnen als eine heilige Dienerin der Liebe,
und Liebe zu der Jugend, zu den Ärmsten unter den Armen, sie war
es, die mich trieb, durch Zahlen das schweigende Elend zu enthüllen
und wieder und immer wieder der Frage der Erwerbstätigkeit der
Kinder neue Mitarbeiter zu gewinnen." So der um den Kinderschutz
hochverdiente Lehrer K. Agahd.

Was wir also fordern müssen, ist, dass im ganzen
Schweizerland, in allen Rantonen, Erhebungen veranstaltet
werden über Umfang, Art und Mass der Rinderarbeit und
ihr Einfluss auf die gesamte Entwicklung der Jugend.

Bei dieser Arbeit könnte die schweizerische Lehrerschaft wertvolle

Dienste leisten. Nicht nur dadurch, dass sie die einmal
angeordneten Erhebungen in den Schulen nach bestem Wissen und
Rönnen durchführt, sondern namentlich axich dadurch, dass sie die
Vorurteüe, die gegen solche Untersuchungen bestehen, zu beseitigen
und die Notwendigkeit derselben nachzuweisen sucht. Sie nehme
sich ein Vorbild an der deutschen Lehrerschaft, die das hier
Geforderte schon vor zwanzig Jahren mustergültig erfüUt hat, so
dass die Ergebnisse ihrer umfangreichen Erhebungen zur Ausarbeitung
des deutschen Rinderschutzgesetzes führten, das im Jahre 1903
erlassen worden ist.

Der Mensch ist gerne bereit, sich eme Lebensanschauung auszu-
elenken, die sein Handeln und seine SteUungnahme als die Folgen
unabänderlichem, ausserhalb seiner Macht stehender Zustände und
Gesetze erscheinen lassen. Dies ist Selbsttäuschung, mit der wir
unsern Indüferentismus gegenüber dem sozialen Fortschritt zu
verdecken suchen. Dagegen heisst es ankämpfen. Wohl kann der
einzelne bestehende Zustände in der menschlichen Gesellschaft



nicht gleich beseitigen. Was aber der einzelne nicht vermag, bringt
die Gesamtheit zustande. Soll diese für eine Idee einstehen, dann
muss sie von der Wahrheit derselben durchdrungen sein. Die Wahrheit

in dieser Frage kann nur durch die exakte Forschung
erfahren werden. Sie wird die falschen Urteile zerstören und an deren
Stelle richtige setzen. Sie wird uns lehren, dass das Rind kein kleiner
Erwachsener, sondern ein in der Entwicklung befindliches Wesen
und dass daher an seme Arbeit ein anderer Masstab zu fegen ist. Sie

wird uns sagen, dass dem Bewegungsdrange des Rindes unel dem
Bedürfnis nach Betätigung seines motorischen Apparates Jugendspiel

und Wandern und der pädagogisch betriebene Handarbeitsunterricht

weit besser entsprechen und wirksamere Erziehungsmittel
sind als die Erwerbstätigkeit. Aber selbst dann, wenn solche
Erkenntnisse Allgemeingut geworden sind, wird die Regelung der
Rinderarbeit noch auf Schwierigkeiten stossen. Denn das Urteil
aUein genügt noch nicht. Mancher weiss, was gut ist und tut doch
das Böse. Es muss das soziale Gewissen, wir wollen nicht sagen
geweckt, wohl aber geschärft werden. Eine herrliche Aufgabe für
die Führer des Volkes, besonders für die Volkserzieher. Es muss die
Erkenntnis sich durchringen, dass bei erziehlichen Massnahmen nicht
parteipolitische oder kapitaUstische Ansichten wegleitend sein oder

gar den Ausschlag geben dürfen, sondern nur die Anschauungen und

Grundsätze, wie sie die Pädagogik mit all ihren Hülfswissenschaften
formuliert und aiüstellt. Erziehungsfragen sollen einzig vom
pädagogischen und nicht vom parteipolitischen Standpunkt

aus betrachtet und behandelt werden. Die Frage nach
der Beschäftigung der Rinder ist aber eine Erziehungsfrage, also haben

parteipolitische Motive bei der Lösung derselben zu verstummen.
Die neue Zeit verlangt Berücksichtigung neuer Gesichtspunkte :

Umsetzung psychologischer, besonders experimentell-psychologischer,

medizinisch-psychologischer, sozialethischer und
volkswirtschaftlicher Forschungsresultate in die Praxis. Es darf
nicht mehr den Eltern überlassen bleiben, das Rind nach Belieben
in jede beliebige Arbeit einzuspannen. Die Rinderarbeit muss im
ganzen Schweizerland nach einheitlichen, elen neuen Forschungsergebnissen

entsprechenden Grundsätzen geregelt werden, wobei
geringe, durch die Lokalverhältnisse bedingte Variationen nicht
ausgeschlossen sind. Ohne gesetzliche Bestimmungen wird dies kaum
durchzuführen sein. Ob ein eidgenössisches Rinderschutzgesetz
notwendig oder ob die Frage auf kantonalem Boden zu lösen ist, wird

Schweiz. Padftgog. Zeitschrift. 1917. ig



die genaue Erforschung des Problems ergeben. Wer die Verordnungen
erlässt, kann uns ziemlich gleichgültig sein. Die Hauptsache ist,
dass solche Schutzbestimmungen aufgestellt und durchgeführt
werden. Was sie aUes regeln sollen, hier anzuführen, würde den
Rahmen meiner Arbeit überschreiten. Dagegen müssen wir jetzt
schon verlangen, dass ein solches Rinderschutzgesetz zum
mindesten ein Verbot aller erwerbsmässigen Rinderarbeit morgens
vor der Schule und abends nach 7 Uhr enthalte. Sodann sollte darin
die Errichtiing von Vermittlung*;- und Rontrollanstalten für
die Rinderarbeit vorgesehen sein. Damit die kindlichen Kräfte
nicht ausgebeutet werden können, müssen ähnlich den
Berufsberatungsstellen imd Lehrlingspatronaten im Anschluss an
die Schule Amtsstellen emgerichtet werden, bei welchen jedes Kind,
das an einer erwerbsmässigen Arbeit teilnehmen soU, angemeldet
werden muss. Diese Amtsstellen würden auch zulässige Arten von
Kinderarbeit vermitteln und die Aufsicht über alle erwerbsmässig
beschäftigten Kinder führen.

Bis zum Zeitpunkt der neuen gesetzlichen Regelung darf aber
die Sache nicht beim Alten bleiben. In jedem Ranton bestehen
bereits eine ganze Beihe von Schutzbestimmungen. Sie werden nur
zu wenig beachtet. Die Lehrer und jeder Bürger soüten es sich daher
zur Pflicht machen, zu schauen, dass diese Verordnungen nicht
überschritten wTerden. — Dann heisst es auch unermüdbeh kämpfen für
eine richtige Entlöhnung der Arbeit der Erwachsenen. Viele Eltern
würden ihre Rmder nicht zum Erwerbe anhalten, wenn sie mit dem

Ertrage ihrer eigenen Arbeit die Famüie menschenwürdig ernähren
könnten. Wir dürfen aber auch nicht dulden, dass der Genussucht
der Erwachsenen wegen das Schulkind schon durch Erwerbstätigkeit
gebrochen und entwicklungsunfähig gemacht wird.

*
Der Pädagoge der Neuzeit muss vielen Anforderungen gegenüber

gerüstet sein. Ob jeder sie nach semer Ausbüdung befriedigen kann,
scheint mir fraglich. Ein Ideal musste es daher sein, wenn im
Schweizerlande sich eme Zentralstelle befände, in welcher die
neuesten Forschungsergebnisse der für die Erziehung in Betracht
fallenden Wissenschaften gesammelt, zusammengestellt und für den
Gebrauch des Lehrers verarbeitet würden. Eine solche Erziehungszentrale,

bei welcher die Lehrer, Behörden und Eltern Rat und
Aufklärung über alle erzieherischen Fragen holen könnten, musste von



grossem Segen sein. Was nützt es, wenn in den Gesetzesbüchern
und Verordnungen, in den Jahresberichten und Veröffentlichungen
der Fabrikinspektoren, der statistischen Amter und verschiedenen
Fürsorgeeinrichtungen, in den Fachzeitschriften der Mediziner,
Juristen, Theologen, Pädagogen, Psychologen aller Art und Phüo-
sophen eine Unsumme von für die Erziehung wertvoller Erkenntnisse
liegen, wenn sie nur Einzelnen bekannt sind. Sollen sie befruchtend
auf die Erziehung einwirken, dann müssen diese Emsichten Allgemeingut

werden. Da vermögen nur solche Einrichtungen zu helfen, welche
zusammenfassend, ordnend und aufklärend wirken durch
regelmässige Veröffentlichungen der gemachten Beobachtungen. Hiezu
bedarf es spezieUer Institute, die unter wissenschaftlicher Leitung
stehen. Vielleicht liesse sich das Sekretariat des Schweiz. Lehrervereins

in Verbmdung mit dem Pestalozzianum im angedeuteten
Sinne erweitern und umgestalten.*) Hätten wir eine solche
„Pädagogische Zentrale", dann wären die Frage der Rmderarbeit und
manch anderes Erziehungsproblem schon längst gelöst oder stünden
wenigstens der Lösung näher. Demi die würde für die nötige Belehrung
und Aufklärung sorgen; sie würde hineinleuchten mit der Fackel der
Wahrheit in elas Dunkel selbstsüchtiger Anschauungen. Sie musste
dem Gedanken Durchbruch verschaffen, dass das kostbarste Rapita!
der Staaten und der Gesellschaft der Mensch darstellt und dass es

nicht nur ein Gebot der Humanität, sondern Pflicht und Aufgabe
aller Gemeinwesen ist, den Wert, den jedes einzelne Leben repräsentiert,

zu erhalten und bis an die unabänderliche Grenze möglichst
intakt zu bewahren. „Aus der Vergangenheit lernen, die Gegenwart

mit all ihren Vorzügen und Mängeln erkeimen und um die
Zukunft besorgt sem. das ist eme Ronjugation, die die meisten
Menschen noch nicht begrüfen haben" (Agahd). Möchte die schweizerische

Lehrerschaft auch für diese Ronjugation das nötige
Verständnis schaffen zum Segen und zur Freude kommender Geschlechter.
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BERUFSKUNDE FÜR LEHRER AN HÖHERN SCHULEN.

In der bedeutsamen Schrift Begabung und Studium (Leipzig,
1917, B. G. Teubner) kommt Prof. E. Spranger auf die mangelnde „Berufskunde"

für die Lehrer an höhern Schulen zu sprechen. Wohl haben einige
Staaten (Bayern, Sachsen, Thüringen) Ordinariate für Pädagogik und
entsprechende Bestimmungen für das Staatsexamen, und Preussen sucht
durch eine zweijährige praktische Ausbildung der Aufgabe zu genügen.
Aber, fährt Spranger fort, „man kann nicht einen jungen Menschen vier
bis fünf Jahre mit aUen Mitteln zum Gelehrten erziehen und dann beginnen,
den 24 Jährigen in zwei nachträglichen Jahren zum Erzieher umzubilden.
In keiner andern Fakultät, so streng man theoretische und praktische
Ausbildung scheidet, besteht ein Analogon für dies Verfahren. Überall soll
durch das Studium neben der Aneignung des Wissensstoffes gleichzeitig
der rechte Berufsgeist und das spezüisehe Berufsecho geweckt werden. Die
Lehrer lernen die Wissenschaft nicht um der blossen Wissenschaft wülen,
sondern empfangen sie als ein Feuer, das sie jungen Seelen bringen sollen,
und das letzte ist nicht die schlechtere Hälfte ihrer Pflicht. Wie muss der
junge Mann, der aus pädagogischem Enthusiasmus Lehrer wird, an seiner
besten Seele verhungern und verdursten, wenn in den langen Jahren des
Studiums von dieser seiner Kiüturmission nie auch nur mit einem Wort
die Rede ist! Wie muss umgekehrt der wenig zum Erzieher Veranlagte
verholzen, wenn gar nichts geschieht, ihn auch nach dieser Seite lebendig zu
machen! Der eine braucht Klärung seines ungestümen Dranges, der andere
Öffnung seiner geschlossenen Augen. Das aber lässt sich nicht mechanisch
von der Universität abtrennen, sondern ist selbst ein Stück ihrer Pflichten
gegen die künftigen Erzieher der Nation Die Behandlung der spezieüen
Didaktik in gesonderten Vorlesungen wird auch nur dann fruchtbar sein,
wenn sie von wahren Kennern und Könnern ausgeht. Nur über eme
Forderung besteht wohl heute kein Zweifel: dass Pädagogik als Berufskunde

in den Studienplan der Lehramtskandidaten gehört, und dass in
ihr der ganze Kultursinn des Erziehens zur Darstellung gelangen muss:
als Geschichte der Pädagogik, als Jugendkunde, als Lehre von den Bildungsgütern

und vom Büdungswesen. Wenn jede spezifische Begabimg zunächst
als dunkler Drang den Menschen beseelt, so muss der pädagogische Trieb
durch solche Erwägungen zur Klarheit über sich selbst geläutert werden,
nicht wachgehalten nur. sondern aus einer Naturkraft belebt und gestärkt
zu einem festen, verantwortlichen Kulturwillen. Der heutige Betrieb aber
ist geeignet, die Talente des Lehrers und Erziehers einschlummern zu
lassen, weil man ihnen nicht nur keine Nahrung gibt, sondern ihnen das
Ideal auf einer ganz andern Seite, etwa in der Abfassung einer spezialistischen

Monographie, vorzuspiegeln sucht, die ihren Wert haben mag, aber
kein Ersatz für das andere ist.''
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